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Beratung und Beschlussfassung zur Einleitung des 
Vergabeverfahrens im Rahmen der Baumaßnahme 
"Neubau Feuerwehrgerätehaus Dorf Mecklenburg". 
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Datum 

04.06.2025 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg 
(Entscheidung) 17.06.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt: 
 
1. gemäß § 22 Abs. 4a (KV M-V) die Übertragung der Befugnis auf den Haupt- und 

Finanzausschuss, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot bei den kommenden 
Ausschreibungen für die anstehenden Bauleistungen der Maßnahme „Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Dorf Mecklenburg“ zu erteilen. 

 
Aufgrund der aktuellen Schwellenwerte muss eine EU-weite Ausschreibung im offenen 
Verfahren durchgeführt werden. Als Zuschlagskriterium ist der Preis mit 100 % zu werten. 
Auf die Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien wird verzichtet. 
 
Die Gemeindevertretung ist über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. 
 
oder 
 
2. gemäß § 22 Abs. 4a (KV M-V) die Einleitung der Vergabeverfahren für den Neubau des 

Feuerwehrgerätehauses in Dorf Mecklenburg. Die vom Planungsbüro erarbeiteten 
Leistungsverzeichnisse sind für das Vergabeverfahren zu verwenden. 

 
Aufgrund der aktuellen Schwellenwerte muss eine EU-weite Ausschreibung im offenen 
Verfahren durchgeführt werden. Als Zuschlagskriterium ist der Preis mit 100 % zu werten. 
Auf die Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien wird verzichtet. 
 
Die Gemeindevertretung ist über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. 
 
Sachverhalt 
 
 
Beschlussvorschlag Punkt 1 wurde aufgrund des Antrages durch den Gemeindevertreter 
Herr Torsten Tribukeit in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 25.02.2025 erstellt. 
 
Beschlussvorschlag Punkt 2 Hinweis der Verwaltung - gemäß § 22 Abs. 4a (KV M-V) ist 
nur die Einleitung und Ausgestaltung eines Vergabeverfahrens durch die 
Gemeindevertretung vorgesehen. 
 
Die Ausführungsplanung für das Bauvorhaben in der Gemeinde Dorf Mecklenburg ist 
abgeschlossen und wurde mit allen relevanten Entscheidungsträgern abgestimmt (siehe 



Beschlussvorlage VO/GV01/2020-1762 vom 13.10.2020).  
 
Gemäß § 22 Abs. 4a der Kommunalverfassung M-V obliegt der Gemeindevertretung die 
Entscheidung über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren, soweit es sich 
nicht um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt. Die Einleitung des 
Vergabeverfahrens kam im Rahmen der Beschlussvorlage BV/01/25-302 in der 
Gemeindevertretung vom 25.02.2025 nicht zu Stande.  
 
 
Diese Befugnis zur Einleitung und Ausgestaltung kann auf den Hauptausschuss oder den 
Bürgermeister übertragen werden. Die Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages ist in 
der Regel ein Geschäft der laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Abs. 3 Satz 3 KV M-V. 
 
Die derzeitige Hauptsatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg legt zu dem im § 5  Nr. 6 fest,  
dass der Haupt- und Finanzausschuss über die Vergabe von Aufträgen nach VOL und VOB 
innerhalb einer Wertgrenze von 10.000 Euro bis 25.000 Euro entscheidet. Angesichts der 
hohen Kosten einzelner Bauaufträge im aktuellen Vorhaben ist ggf. eine Änderung der 
Hauptsatzung (Anpassung dieser Wertgrenzen) erforderlich.  
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass bei EU-weiten Vergaben die Bindefrist für Zuschläge gemäß 
VOB/A auf 60 Kalendertage festgelegt ist und nur in begründeten Fällen verlängert werden 
kann. Die Zuschlagserteilung muss daher innerhalb dieser Frist nach Ende der Angebotsfrist 
erfolgen. 
Der gefasste Beschluss aus der Gemeindevertretung vom 25.02.2025  würde die 
Bezuschlagung in der vorgegebenen Frist erschweren. 
 
Hinweis der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung arbeitet stets und ständig wirtschaftlich und im Interesse der Gemeinde. Dies 
umfasst die effiziente Nutzung von Ressourcen, die Förderung nachhaltiger Projekte und die 
Gewährleistung transparenter Prozesse. 
Über die Entscheidungen über die Bezuschlagungen wird die Gemeinde in Form von 
Informationsvorlagen unterrichtet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Für die Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ in Dorf Mecklenburg wurde wie folgt 
im Haushalt  2025/26 geplant: 
 
- 2.752.500 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen  
- 3.500.000 € werden für 2025 geplant 
- 2.000.000 € werden für 2026 geplant 
 
Gesamt: ca. 8.900.000 €  
Förderung 1.000.000 € wird in 2025 erwartet (57300/0960017). 
 
Es liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.000.000,00 EUR vor. 
 
Es wurde gemäß Kostenschätzung Baukosten in Höhe von 4.958.928,41 EUR und 
Baunebenkosten in Höhe von 964.023,07 EUR geplant. Im Zuge der Durchführung der 
Bauleistung Los 01 – Tiefbauarbeiten erhöhte sich die Kosten für die Bauleistungen auf 
6.933.270,50 EUR. Somit belaufen sich die Gesamtkosten derzeit auf eine Höhe von 
7.897.293,57 EUR.  
Anlage/n 

1 §_22_KV_MV_2024_jlr-KVMV2024pP22 (öffentlich) 
 

2 §_38_KV_MV_2024_jlr-KVMV2024pP38 (öffentlich) 
 

3 Hauptsatzung_DM-3 (öffentlich) 
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Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung - KV M-V)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024

§ 22
Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das oberste Willens-
bildungs- und Beschlussorgan der Gemeinde. In Städten führt sie die Bezeichnung Stadtvertretung. In
kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten kann in der Hauptsatzung festgelegt werden, dass
sie die Bezeichnung Bürgerschaft führt, soweit dies mit ihrer Geschichte übereinstimmt.

(2) Die Gemeindevertretung ist für alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig und über-
wacht die Durchführung ihrer Entscheidungen, soweit nicht durch Gesetz, Hauptsatzung oder Be-
schluss der Gemeindevertretung eine Übertragung auf den Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin
oder den Bürgermeister stattgefunden hat. Wichtig sind, neben den der Gemeindevertretung gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben, Angelegenheiten, die aufgrund ihrer politischen Bedeutung, ihrer wirt-
schaftlichen Auswirkungen oder als Grundlage für Einzelentscheidungen von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Gemeinde sind. Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, die sie übertragen hat,
auch im Einzelfall jederzeit an sich ziehen. Wurde eine Angelegenheit durch die Hauptsatzung über-
tragen, kann die Gemeindevertretung sie nur durch Beschluss mit der Mehrheit aller Mitglieder an
sich ziehen.

(3) Die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten können nicht übertragen werden:

1. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet,

 

2. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht,

 

3. die Bestellung der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer,

 

4. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,

 

5. die Grundsätze der Personalentscheidungen,

 

6. der Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen,

 

7. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen,
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8. die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan, ein Haushaltssicherungskonzept, die
Entgegennahme des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters für die Haushaltsdurchführung,

 

8a. der Erlass der Anlagerichtlinie für die Gemeinde und für kommunale Stiftungen,

 

9. die Errichtung, die Umwandlung des Zwecks, die Zusammenlegung und Aufhebung von Stiftun-
gen sowie die Verwendung des Stiftungsvermögens,

 

10. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderung der Aufgaben, wesentliche Erweiterung oder
Einschränkung, Änderung der Organisationsform und Auflösung kommunaler Unternehmen und
Einrichtungen sowie Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen,

 

11. die Ermittlung des Satzes öffentlicher Abgaben und die Festsetzung allgemeiner privatrechtli-
cher Entgelte,

 

12. die Bestellung und Wahl von Personen, die für die Gemeinde Mitgliedschaftsrechte in Organen,
Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrneh-
men,

 

13. die Mitgliedschaft in kommunalen Verbänden und in Zweckverbänden, der Abschluss öffentlich-
rechtlicher Verträge nach §§ 165 und 167 sowie die Entscheidung über partnerschaftliche Be-
ziehungen zu anderen Gemeinden,

 

14. Gebietsänderungen und

 

15. die Verleihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und von Ehrenbezeichnungen.

 

(4) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass der Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister Entscheidungen bis zu bestimmten Wertgrenzen in folgenden Angelegenheiten trifft:

1. die Genehmigung von Verträgen nach § 38 Absatz 6 Satz 6 und 7 und § 39 Absatz 2 Satz 11
und 12,

 

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen,

 

3. die Verfügung über Gemeindevermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von
Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch
die Gemeinde, jedoch mit Ausnahme von Auftragsvergaben,

 

4. die Übernahme von Bürgschaften, der Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonsti-
ger Sicherheiten für Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte und

 

5. den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, insbesondere Erschließungsverträgen und
Durchführungsverträgen zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

 

Enthält die Hauptsatzung solche Regelungen nicht, obliegt die Entscheidung ausschließlich der Ge-
meindevertretung.
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(4a) Die Gemeindevertretung entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfah-
ren, soweit es sich nicht um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt. Sie kann diese Be-
fugnisse ganz oder teilweise auf den Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin oder den Bürgermeis-
ter übertragen. Die Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages ist in der Regel ein Geschäft der
laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Absatz 3 Satz 3.

(5) Die Gemeindevertretung ist oberste Dienstbehörde der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
und der Beigeordneten. Sie kann diese Befugnisse nicht übertragen. Die Gemeindevertretung übt ih-
re Befugnisse nach Satz 1 im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister aus,
das durch Beschluss mit der Mehrheit aller Mitglieder der Gemeindevertretung ersetzt werden kann.
Die Gemeindevertretung ist Dienstvorgesetzter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; sie hat
keine Disziplinarbefugnis. Führt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises durch, darf die Gemeindevertretung Aussagegenehmigungen nach § 47 Absatz 1
Satz 1 des Landesbeamtengesetzes nur mit Zustimmung der Fachaufsichtsbehörde erteilen.

(6) Die Gemeindevertretung gibt sich zur Regelung ihrer inneren Angelegenheiten eine Geschäftsord-
nung.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. M-V 2024, 270
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Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung - KV M-V)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024

§ 38
Hauptamtliche Bürgermeisterin, hauptamtlicher Bürgermeister

(1) Kreisfreie und große kreisangehörige Städte, amtsfreie Gemeinden (§ 125 Absatz 4 und 5) sowie
geschäftsführende Gemeinden (§ 126 Absatz 1) haben eine hauptamtliche Bürgermeisterin oder einen
hauptamtlichen Bürgermeister. In kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten führt sie oder er
die Bezeichnung Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister, sofern die Hauptsatzung nicht die Be-
zeichnung Bürgermeisterin oder Bürgermeister vorsieht.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter
der Gemeinde. Sie oder er leitet die Verwaltung und ist für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben
und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich. Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister führt mit den ihr oder ihm unmittelbar nachgeordneten leitenden Bediensteten regelmäßi-
ge Beratungen durch, um eine einheitliche Verwaltungsführung zu gewährleisten. Die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde für die Gemeindebediensteten, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. Über die leitenden Bediensteten, die ihr oder ihm oder den Beigeordneten unmit-
telbar nachgeordnet sind, übt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Befugnisse nach Satz 4
im Einvernehmen mit der Gemeindevertretung aus, soweit sie dies nicht durch die Hauptsatzung auf
den Hauptausschuss übertragen hat. Sie oder er ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der
Gemeindebediensteten ohne Disziplinarbefugnis gegenüber den Beigeordneten. Sie oder er kann ein-
zelne Befugnisse nach Satz 6 übertragen.

(3) Im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde bereitet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses vor und führt sie aus. Die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister ist für die Geschäfte der laufenden Verwaltung zuständig. Zu den
Geschäften der laufenden Verwaltung zählen insbesondere Entscheidungen von geringer wirtschaftli-
cher Bedeutung, Entscheidungen, die den laufenden Betrieb der Verwaltung aufrechterhalten, sowie
gesetzlich oder tariflich gebundene Entscheidungen.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet in eigener Zuständigkeit alle Angelegen-
heiten, die nicht von der Gemeindevertretung oder dem Hauptausschuss wahrgenommen werden. In
Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet sie oder er anstelle des Hauptausschusses. Diese Entschei-
dungen bedürfen der Genehmigung durch den Hauptausschuss, soweit dieser zuständig ist, im Übri-
gen durch die Gemeindevertretung.
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(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister führt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
der Gemeinde durch. Sie oder er ist dafür der zuständigen Fachaufsichtsbehörde verantwortlich. So-
weit die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bei der Durchführung dieser Aufgaben Ermessen hat,
kann sie oder er sich mit der Gemeindevertretung oder ihren Ausschüssen beraten. Sie oder er hat die
Gemeindevertretung über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung zu unterrichten.

(6) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll oder mit denen eine Vollmacht er-
teilt wird, bedürfen der Schriftform. Sie sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister sowie
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter handschriftlich zu unterzeichnen und mit dem Dienst-
siegel zu versehen. Die Hauptsatzung kann Wertgrenzen bestimmen, bis zu denen es dieser Formvor-
schriften ganz oder teilweise nicht bedarf. Satz 2 gilt auch für die Ausfertigung von Urkunden nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften. Erklärungen im Sinne des Satzes 1, durch die die Gemeinde verpflich-
tet werden soll, sind auch auf den Abschluss von Arbeitsverträgen gerichtete Erklärungen. Erklärun-
gen, die diesen Formvorschriften nicht genügen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung
durch die Gemeindevertretung. Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern der Gemeindevertretung und
der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und leitenden Bediensteten
der Gemeinde bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Gemeindevertretung. Glei-
ches gilt für Verträge der Gemeinde mit natürlichen oder juristischen Personen oder Vereinigungen,
die durch die in Satz 7 genannten Personen vertreten werden. Die Sätze 7 und 8 gelten nicht für Ver-
träge über Lieferungen und Leistungen des täglichen Bedarfs, die regelmäßig, mit vergleichbarem In-
halt und insbesondere in Bezug auf die Preisgestaltung nach feststehenden Kriterien geschlossen wer-
den.

(7) Die Regelung der inneren Organisation der Verwaltung und der Geschäftsverteilung obliegt der
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. § 22 Absatz 3 Nummer 4 und 5 bleibt unberührt.

(8) Liegen in der Person der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters Ausschließungsgründe nach
§ 24 vor, so darf sie oder er nicht tätig werden. § 20 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes bleibt
unberührt.

(9) In Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern muss die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister oder jemand aus der ihr oder ihm unmittelbar nachgeordneten leitenden Mit-
arbeiterschaft der Gemeinde die Befähigung zum Richteramt besitzen. In amtsfreien Gemeinden mit
mehr als 5 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in geschäftsführenden Gemeinden muss die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder jemand aus der ihr oder ihm unmittelbar nachgeordne-
ten Mitarbeiterschaft ein verwaltungswissenschaftliches Studium, das auf die Tätigkeit in der öffent-
lichen Verwaltung vorbereitet, mit einem Bachelorgrad oder vergleichbaren Grad erfolgreich abge-
schlossen haben. Die Voraussetzung nach Satz 2 erfüllen auch Bedienstete, die die Laufbahnbefähi-
gung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst bis zum Tag vor dem Inkrafttreten des Lan-
desbeamtengesetzes erworben haben, sowie Angestellte mit zehnjähriger Berufserfahrung im öffentli-
chen Dienst, davon fünf Jahre bei einer Kommunalverwaltung oder einer Rechtsaufsichtsbehörde, die
Tätigkeiten wahrgenommen haben, die mindestens dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in
der Fachrichtung des Allgemeinen Dienstes entsprechen.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. M-V 2024, 270
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1 

Hauptsatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg 
vom 10.01.2020 

 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung KV − M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Dorf 
Mecklenburg vom 22. Oktober 2019 und nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der 
Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde 
nachfolgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Name/Wappen/Dienstsiegel 

 
(1) Die Gemeinde Dorf Mecklenburg führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel. 

 
(2) Das Wappen wird wie folgt beschrieben: 

Geteilt; oben in Rot eine silberne slawische Burg mit drei Türmen auf einem Wall; unten in 
Gold ein hersehender, goldgekrönter schwarzer Stierkopf mit aufgerissenem roten Maul, 
silbernen Zähnen, ausgeschlagener roter Zunge, in sieben Spitzen abgerissenem Halsfell 
und silbernen Hörnern. 

 
(3) Die Gemeinde Dorf Mecklenburg führt folgende Flagge: 

Die Flagge der Gemeinde Dorf Mecklenburg ist gleichmäßig längsgestreift von Rot und Gelb. 
In der Mitte der Streifen liegen jeweils die Figuren des Gemeindewappens: im roten Streifen 
eine weiße slawische Burg mit drei Türmen auf dem Wall, die 2/3 der Höhe des Streifens 
einnimmt, im gelben Streifen ein hersehender, gelbgekrönter schwarzer Stierkopf mit 
aufgerissenem rotem Maul, weißen Zähnen, ausgeschlagener roter Zunge, in sieben Spitzen 
aufgerissenem Halsfell und weißen Hörnern, der 7/9 der Höhe des Streifens einnimmt. Die 
Höhe des Flaggentuches verhält sich der Länge wie 2 zu 3. 
 

(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen und die Umschrift GEMEINDE DORF 
MECKLENBURG · LANDKREIS NORDWESTMECKLENBURG.  

 
(5) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin 

oder des Bürgermeisters. 
 

(6) Die Gemeinde Dorf Mecklenburg besteht aus den Ortsteilen Dorf Mecklenburg, Karow, 
Kletzin, Moidentin, Olgashof, Petersdorf, Rambow, Rosenthal und Steffin. 
Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet. 

 
 

§ 2 
Rechte der Einwohnerinnen/Einwohner 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung 

mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde ein. Die Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner kann auch begrenzt 
auf Ortsteile durchgeführt werden. 

 
(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner in 

Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretungssitzung behandelt 
werden müssen, sollen dieser in einer angemessenen Frist, jedoch spätestens innerhalb von 
drei Monaten, zur Beratung vorgelegt werden.  
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(3) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem Gebiet von 
einem Zweckverband durchgeführt werden, sollen die Einwohnerinnen und Einwohner 
möglichst frühzeitig über die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen, wenn nicht anders, in einer 
Einwohnerversammlung oder durch Information im Bekanntmachungsblatt oder im Rahmen 
der Fragestunde unterrichtet werden. 
Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen betreffen, 
sind die beabsichtigte Finanzierung und die möglichen Folgen des Vorhabens für die Steuern, 
Beiträge und Hebesätze der Gemeinde darzustellen. Den Einwohnerinnen und Einwohnern 
ist Gelegenheit zur Äußerung auch im Rahmen der Fragestunde zu geben. 

 
(4) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn 

des öffentlichen Teils der Gemeindevertretungssitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung sowie an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen 
können sich dabei auf Beratungsgegenstände bzw. Beschlussvorschläge, die im öffentlichen 
Teil dieser Sitzung der Gemeindevertretung behandelt werden und sich auf Angelegenheiten 
der Gemeinde, für die diese und seine Ausschüsse zuständig sind, beziehen und von 
allgemeinem kommunalpolitischem Interesse sind. Sie sind kurz und sachlich zu fassen, bis 
zu zwei weitere Fragen sind zulässig, dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände der 
nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen.  
Fragen, die ein schwebendes Rechtsbehelfs- oder Gerichtsverfahren betreffen oder auf die 
Offenbarung vertraulicher Inhalte abzielen, dürfen nicht beantwortet werden. 
Sachverständige, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, sind anzuhören. Für 
die Fragestunde ist eine Zeit von bis zu 30 Minuten vorzusehen. 

 
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beantwortet die Fragen mündlich oder schriftlich 

innerhalb von zwei Monaten. 
 

(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung 
der Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten. 

 
 

§ 3 
Gemeindevertretung 

 
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.  
 
(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens sieben Arbeitstage vorher beim 

Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der 
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, 
spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. 
 

(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
a. einzelne Personalangelegenheiten, außer Wahlen und Abberufungen, 
b. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner, 
c.  Grundstücksgeschäfte, 
d. Vergabe von Aufträgen. 
 

(4) Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 
Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1 - 4 in öffentlicher Sitzung 
zu behandeln. 
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§ 4 

Ausschüsse 
 

(1) Es wird ein Haupt- und Finanzausschuss gebildet. Seine Zusammensetzung regelt § 5. 
 
(2) Folgende weitere ständige Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 

 
Name Aufgabengebiet 
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales 

Betreuung der Schul- und Kultureinrichtungen, 
Kulturförderung und Sportentwicklung, 
Jugendförderung, Kindertagesstätten, 
Sozialwesen, Fremdenverkehr 

Besetzung: 4 Gemeindevertreterinnen oder 
Gemeindevertreter 
3 sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Bau, Verkehr und Umwelt 

Aufgaben der Flächennutzungsplanung, 
Bauleitplanung, Wirtschaftsförderung, Hoch-, 
Tief- und Straßenbauangelegenheiten, 
Denkmalpflege, Probleme der 
Kleingartenanlagen, Umwelt- und Naturschutz, 
Landschaftspflege, Abfallkonzepte 

Besetzung: 4 Gemeindevertreterinnen oder 
Gemeindevertreter 
3 sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner 

 
(3) Die Aufgaben (Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige 

Abgaben) werden durch den Haupt- und Finanzausschuss wahrgenommen, ausgenommen 
bleibt davon die Rechnungsprüfung.  
Die Aufgaben der Prüfung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde werden gemäß § 1 Abs. 2 
Kommunalprüfungsgesetz M-V dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen übertragen. 

 
(4) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sind nicht öffentlich, die der weiteren 

Ausschüsse sind öffentlich.  

 
(5) Gemäß § 36 Abs. 1 KV können zeitweilige Ausschüsse gebildet werden. Die zeitweiligen 

Ausschüsse sind in ihrer Tätigkeit auf die Wahlperiode begrenzt. Die Besetzung der 
zeitweiligen Ausschüsse erfolgt nach der Verhältniswahl. Der Aufgabenbereich und die 
Anzahl der Mitglieder erfolgt durch Beschluss der Gemeindevertretung. Die Sitzungen sind 
öffentlich.  
 

(6) Die Gemeinde bildet zusätzlich zu den Fachausschüssen einen Senioren- und einen Kinder- 
und Jugendbeirat als eigene Interessenvertretungen dieser Bevölkerungsgruppen. Beide 
Beiräte arbeiten ehrenamtlich. Die sächliche Ausstattung trägt die Gemeinde. Die Beiräte 
setzen sich aus maximal sieben Mitgliedern zusammen.  
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§ 5 

Haupt- und Finanzausschuss 
 

(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister 4 Gemeindevertreter/-innen an. Es werden keine stellvertretenden Mitglieder 
gewählt. 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gleichzeitig Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Haupt- und Finanzausschusses. 

 
(2) Außer den Aufgaben, die gesetzlich dem Hauptausschuss übertragenen sind, obliegen dem 

Haupt- und Finanzausschuss alle Entscheidungen, die nicht § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige 
Angelegenheiten der Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden 
Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen werden. Des Weiteren 
übernimmt der Haupt- und Finanzausschuss die Aufgaben nach § 36 Abs. 2 Satz 3 der KV 
M-V. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben. 

 
(3) Der Haupt- und Finanzausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 KV M-V 

1.  im Rahmen der dortigen Nr. 1 bei der Genehmigung von Verträgen, die auf einmalige 
Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 500 Euro bis 2.500 Euro sowie 
bei wiederkehrenden Leistungen innerhalb einer Wertgrenze von 750 Euro bis 1.750 Euro 
pro Monat, 

2. im Rahmen der dortigen Nr. 2 bei der Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 15 Prozent bis 25 Prozent der 
betreffenden Produktkonten sowie bei der Zustimmung zu außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 2.500 Euro bis 
7.500 Euro je Ausgabenfall, 

3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken innerhalb einer Wertgrenze von 
2.500 Euro bis 7.500 Euro, bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, von 5.000 Euro bis 25.000 Euro. 

 
(4) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder 

dem Bürgermeister in Personalangelegenheiten. Dazu gehören die Entscheidungen über die 
Einstellung, Höhergruppierungen und Kündigungen von Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 
6/S 6 (S8a-b) TVöD.  

 
(5) Der Haupt- und Finanzausschuss berät darüber hinaus Aufgaben, die keinem anderen 

Ausschuss zugeordnet werden können. 
 
(6) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Vergabe von Aufträgen nach VOL und 

VOB innerhalb einer Wertgrenze 10.000 Euro bis 25.000 Euro. 
 
(7) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über das gemeindliche Einvernehmen im 

vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 63 der Landesbauordnung, sowie über das 
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB für Vorhaben von untergeordneter 
planerischer Bedeutung, analog dem vereinfachten Genehmigungsverfahren, ab einer 
Wertgrenze von mehr als 20.000 Euro. 

 
(8) Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV von 100 bis 1.000 Euro trifft der Haupt- 
und Finanzausschuss. 

 
(9) Die Gemeindevertretung ist laufend über Entscheidungen im Sinne der Absätze 2 bis 8 zu 

unterrichten.    
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§ 6 

Bürgermeister/-in/Stellvertreter/-in 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 KV M-V 

unterhalb der folgenden Wertgrenzen: 
1. im Rahmen der dortigen Nr. 1 bei der Genehmigung von Verträgen, die auf einmalige 

Leistungen gerichtet sind, unterhalb der Wertgrenze von 500 Euro sowie bei 
wiederkehrenden Leistungen unterhalb der Wertgrenze von 750 Euro pro Monat, 

2. im Rahmen der dortigen Nr. 2 bei der Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15 Prozent der betreffenden 
Produktkonten, jedoch nicht mehr als 2.500 Euro sowie bei der Zustimmung zu 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 
2.500 Euro je Ausgabenfall, 

3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken unterhalb der Wertgrenze von 
2.500 Euro, bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines Haushaltsjahres zurückgezahlt 
werden, bis zu 5.000 Euro sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des 
Haushaltsplanes unterhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro, 

4. im Rahmen der dortigen Nr. 4 bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro, 
5. im Rahmen der dortigen Nr. 5 bei Verträgen bis zu 7.500 Euro. 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Vergabe von Aufträgen 
nach der VOL und VOB bis zu einer Wertgrenze von 10.000 Euro. 

 
(2) Erklärungen der Gemeinde i. S. d. § 39 Abs. 2 Satz 5 KV M-V bis zu einer Wertgrenze von 

10.000 Euro bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen von 500 Euro pro Monat können von 
der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bzw. durch einen von ihr/ihm beauftragten 
Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen 
gegenüber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 5.000 Euro. 

 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über das gemeindliche 

Einvernehmen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 63 der Landesbauordnung 
sowie über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB für Vorhaben von 
untergeordneter planerischer Bedeutung, analog dem vereinfachten Genehmigungs-
verfahren, bis zu einer Wertgrenze von 20.000 Euro. 

 
(4) Erklärungen der Gemeinde auf Verzicht des Vorkaufsrechtes zum Kauf von Grundstücken 

nach §§ 24 ff. BauGB können von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bzw. 
durch einen von ihr/ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform 
ausgefertigt werden. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht werden soll, 
entscheidet die Gemeindevertretung. 

 
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung 

von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen bis 100 Euro. 
 
(6) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen der Abs.1 bis 5 zu unterrichten. 
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§ 7 

Wesentlichkeitsgrenzen der Haushaltswirtschaft 
 

(1) Nach § 48 Absatz 2 KV M-V ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn: 

1. nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 200.000 Euro 

entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 200.000 Euro 
erhöhen wird.  

2. sich nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 zeigt, dass im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von 
mehr als 200.000 Euro entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 
200.000 Euro erhöhen wird. 

3. nach § 48 Absatz 3 Nr. 3 im Ergebnishaushalt über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
bzw. im Finanzhaushalt über- und außerplanmäßige Auszahlungen von insgesamt 
mindestens 10 Prozent der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen getätigt werden 
sollen oder müssen. 

4. Die Regelungen nach Nr. 1 - 3 gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie 
z. B. Abschreibungen). 

5. nach § 48 Absatz 3 Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabweisbare Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen 
und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von bis zu 200.000 Euro. 

(2) Nach § 4 Absatz 15 GemHVO-Doppik sind in den Teilhaushalten zu erläutern, wenn: 
1. nach § 4 Absatz 15 Nr. 1 Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von 

Verträgen, welche die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu Zahlungen von mehr 
als 10.000 Euro pro Jahr verpflichten. 

2. Nach § 4 Absatz 15 Nr. 2 Abschreibungen, die von den planmäßigen Abschreibungen um 
mehr als 10.000 Euro pro Sachkonto abweichen. 

3. Nach § 4 Absatz 15 Nr. 4 Ansätze von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie 
ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des 
Haushaltsvorjahres um mehr als 10.000 Euro abweichen. 

(3) Nach § 9 Absatz 1 GemHVO-Doppik ist 
1. nach Absatz 1 Nr. 1 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab 100.000 Euro 

durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde 
wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln, 

2. nach Absatz 1 Nr. 3 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis 100.000 Euro 
abweichend von Nr. 1 eine Kostenschätzung vorzulegen. 

 
 

§ 8 
Entschädigungen 

 
(1) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält nach Maßgabe der Verordnung über die 

Entschädigung der in den Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und Zweckverbänden 
ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungsverordnung - EntschVO M-V) in der jeweils geltenden 
Fassung eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung von 2.200 Euro monatlich. Für den 
Fall der Verhinderung an der Wahrnehmung der Amtsgeschäfte entfällt die 
Aufwandsentschädigung nach drei Monaten im Kalenderjahr, in denen der/die 
Bürgermeister/-in ununterbrochen vertreten wird.  
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(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen Bürgermeisters oder der 

ehrenamtlichen Bürgermeisterin erhält monatlich 440 Euro, die zweite Stellvertretung 
monatlich 220 Euro. Sollte bei Verhinderung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin 
ein konkretes Dienstgeschäft vorgenommen werden, erhalten diese Personen für die 
Stellvertretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschädigung nach Abs. 1, wenn es sich 
nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhält die stellvertretende 
Person die volle Aufwandsentschädigung nach Abs. 1. Damit entfallen 
Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung. Amtiert eine stellvertretende Person, weil 
die gewählte Bürgermeisterin oder der gewählte Bürgermeister ausgeschieden ist, steht ihr 
oder ihm die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 zu. 

 
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene 

Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 oder 2 erhalten, erhalten einen monatlichen 
Sockelbetrag von 50 Euro. Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für Sitzungen der 
Gemeindevertretungen und ihrer Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 40 Euro. Gleiches gilt für 
die sachkundigen Einwohner für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie 
gewählt worden sind. Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen geleitete 
Ausschusssitzung 60 Euro. 

 

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.  

 

(5) Der Ersatz entgangenen Arbeitsverdienstes, Reisekostenvergütung und Betreuungskosten 
werden gemäß § 16 EntschVO M-V gewährt. 
 
 

§ 9 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Dorf Mecklenburg (Satzungen, sonstige 

Mitteilungen der Gemeinde Dorf Mecklenburg, deren öffentliche Bekanntmachung durch 
Rechtsvorschriften vorgegeben ist) erfolgen auf der Internetseite unter dem Domainnamen 
www.amt-dm-bk.de unter der Rubrik „Bekanntmachungen“.  
 

(2) Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer beratenden und 
weiteren Ausschüsse werden außerdem an den Bekanntmachungstafeln ausgehängt. 
Diese befinden sich in: 
Ort   Straße      

 Dorf Mecklenburg,  Karl-Marx-Straße, Höhe Netto Markt  

 Karow,  Fritz-Reuter-Straße  

 Rambow,  Hauptstraße – gegenüber der Bushaltestelle 

 Moidentin,  Höhe „Zum Wallensteingraben 8“ 
 
(3) Die Veröffentlichung von Satzungen erfolgt informativ im amtlichen Bekanntmachungs- und 

Informationsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen „Mäckelbörger Wegweiser“, 
welches monatlich erscheint. Das amtliche Bekanntmachungsblatt wird kostenlos allen 
Haushalten der Gemeinden zugestellt und ist gegen eine Gebühr über das Amt Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17, in 23972 Dorf Mecklenburg zu beziehen. 
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(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 
mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 

 

(5) Ist eine öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 infolge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. Die öffentliche Bekanntmachung ist nach 
Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich in Form des Abs. 1 nachzuholen. 

 
(6) Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem sie in der Form 

nach Absatz 1 im Internet verfügbar ist. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Hauptsatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg vom 15.03.2016 und 

die Änderung der Satzung vom 14.06.2016 außer Kraft. 
 
 
Dorf Mecklenburg, den 10.01.2020  
 
 
 
Biemel  
Bürgermeister 
 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt 
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
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